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‚Interkulturelles Maßnahmenprogramm – Maßnahmenempfehlungen‘ 
C – Maßnahmen – angeforderte Berichte 

Aus-
schus
s/ lfd. 
Nr. 

Thema  Maßnahmenempfehlung der Ex-
pertengruppen 
 
Februar 2014 

Bewertung der Verwaltung + zur 
Umsetzung erforderliche Fi-
nanzmittel  
Sommer 2014 

Beschluss des Integrationsrates 
im Rahmen der Vorberatung 
 
Jahreswechsel 2014/2015 

Beschluss des inhaltlich zustän-
digen Fachausschusses 
 
Jahreswechsel 2014/2015 

SuW 
10 

Förderung 
der Zwei-
sprachig-
keit 

Beratung und Bedarfserhebung zu 
Herkunftssprachenunterricht bei 
Schulanmeldung. 

Keine städtische Zuständigkeit 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden bei der Schulaufsicht ge-
meldet und für deren Umsetzung 
geworben. 

Der IR beschließt: „Die Verwaltung 
wird gebeten, im Sommer 2015 
einen Bericht über die durchgeführ-
ten Gespräche, sowie einen Sach-
stand zur weiteren Entwicklung zu 
geben“. 

Der SuW (24.11.14) beschließt: 
„Die Verwaltung wird gebeten, im 
Sommer 2015 einen Bericht über 
die durchgeführten Gespräche, 
sowie einen Sachstand zur weiteren 
Entwicklung zu geben“. 

SuW 
11 

Koordinier-
te Alphabe-
tisierung 
und Erler-
nen der 
deutschen 
Sprache in 
der Grund-
schule 
(KOALA) 

Koordinierte Alphabetisierung und 
Erlernen der deutschen Sprache in 
der Grundschule (KOALA): Empfeh-
lung, dass sich die Bildungskonfe-
renz mit bilingualen Schulen (Pri-
marstufe bis Sek II) beschäftigt. 

Keine städtische Zuständigkeit 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden bei der Schulaufsicht ge-
meldet und für deren Umsetzung 
geworben. 

Der IR beschließt: „Die Verwaltung 
wird gebeten, im Sommer 2015 
einen Bericht über die durchgeführ-
ten Gespräche, sowie einen Sach-
stand zur weiteren Entwicklung zu 
geben“. 

Der SuW (24.11.14) beschließt: 
„Die Verwaltung wird gebeten, im 
Sommer 2015 einen Bericht über 
die durchgeführten Gespräche, 
sowie einen Sachstand zur weiteren 
Entwicklung zu geben“. 

SuW 
12 

Unterstüt-
zung der 
Elternarbeit 
zur Berufs-
orientierung 
durch eine 
Koordinie-
rung 

Unterstützung der Elternarbeit zur 
Berufsorientierung durch eine Koor-
dinierung der schulischen Akteure 
von Elternarbeit zur Sicherstellung 
einer stadtweiten optimalen Elterni-
nformation 

Keine städtische Zuständigkeit 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden bei der Schulaufsicht ge-
meldet und für deren Umsetzung 
geworben. 

Der IR beschließt: „Die Verwaltung 
wird gebeten, im Sommer 2015 
einen Bericht über die durchgeführ-
ten Gespräche, sowie einen Sach-
stand zur weiteren Entwicklung zu 
geben“. 

Der SuW (24.11.14) beschließt: 
„Die Verwaltung wird gebeten, im 
Sommer 2015 einen Bericht über 
die durchgeführten Gespräche, 
sowie einen Sachstand zur weiteren 
Entwicklung zu geben“. 

SuW 
13 

Unterstüt-
zung der 
Elternarbeit 
zur Berufs-
orientierung 

Unterstützung der Elternarbeit zur 
Berufsorientierung : Forderung an 
das Land zur Verstetigung der bis-
herigen Projektfinanzierung im 
Übergang Schule-Beruf. 

Keine städtische Zuständigkeit 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden bei der Schulaufsicht ge-
meldet und für deren Umsetzung 
geworben. 

Der IR beschließt: „Die Verwaltung 
wird gebeten, im Sommer 2015 
einen Bericht über die durchgeführ-
ten Gespräche, sowie einen Sach-
stand zur weiteren Entwicklung zu 
geben“. 

Der SuW (24.11.14) beschließt: 
„Die Verwaltung wird gebeten, im 
Sommer 2015 einen Bericht über 
die durchgeführten Gespräche, 
sowie einen Sachstand zur weiteren 
Entwicklung zu geben“. 
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Aus-
schus
s/ lfd. 
Nr. 

Thema  Maßnahmenempfehlung der Ex-
pertengruppen 
 
Februar 2014 

Bewertung der Verwaltung + zur 
Umsetzung erforderliche Fi-
nanzmittel  
Sommer 2014 

Beschluss des Integrationsrates 
im Rahmen der Vorberatung 
 
Jahreswechsel 2014/2015 

Beschluss des inhaltlich zustän-
digen Fachausschusses 
 
Jahreswechsel 2014/2015 

SuW 
14 

Förderung 
der natürli-
chen Mehr-
sprachig-
keit den 
Sekundar-
stufe I + II 

Beratung- und Bedarfserhebung zu 
herkunftssprachlichem Unterricht 
vor Schuljahresbeginn. 

Keine städtische Zuständigkeit 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
werden bei der Schulaufsicht ge-
meldet und für deren Umsetzung 
geworben. 

Der IR beschließt: „Die Verwaltung 
wird gebeten, im Sommer 2015 
einen Bericht über die durchgeführ-
ten Gespräche, sowie einen Sach-
stand zur weiteren Entwicklung zu 
geben“. 

Der SuW (24.11.14) beschließt: 
„Die Verwaltung wird gebeten, im 
Sommer 2015 einen Bericht über 
die durchgeführten Gespräche, 
sowie einen Sachstand zur weiteren 
Entwicklung zu geben“. 

 


